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Der direkt gewählte Abgeordnete für Nürnberg-Süd und Schwa-

bach Michael Frieser, MdB bezeichnet das von der

christlich-liberalen Koalition heute (25.2.) auf den Weg gebrach-

te Gesetz für den besseren Schutz der Daten von Arbeitnehmer

als fortschrittlich und richtungsweisend.

„Bisher hat sich noch keine Bundesregierung diesem Thema so

grundsätzlich und umfänglich gewidmet. Als Grundlage dienen

gegenwärtig die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und be-

triebsinterne Datenschutzvereinbarungen. Doch dieser Rahmen

bietet ein äußerst unübersichtliches, uneinheitliches Bild. Für

den Mitarbeiterdatenschutz bedarf es deshalb nach den zahlrei-

chen Datenschutz-Skandalen der vergangenen Jahre einer bun-

deseinheitlichen gesetzlichen Regelung“, sagte Frieser, der für

dieses Thema Gesamtberichterstatter der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ist. „Vieles, was in den vergangenen Jahren

unter dem Namen Datenschutzskandal passierte, war schon ille-

gal. Wir wollen dieses Gesetz, um Unternehmern und ihren Mit-

arbeitern klar zu machen, was erlaubt ist und was nicht. Denn es

gibt wohl kaum Orte, an denen Bürger mehr Informationen über

sich hinterlassen, als an ihren Arbeitsplätzen“, so Michael Frie-

ser.

Der Gesetzentwurf trifft Regelungen zur betrieblichen Praxis zum

Fragerecht des Arbeitgebers im Bewerbungsverfahren, zur Zuläs-
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sigkeit ärztlicher und sonstiger Untersuchungen, zur offenen Vi-

deokontrolle, zur Nutzung von Telekommunikationsdiensten am

Arbeitsplatz sowie zum Einsatz von Ortungssystemen und bio-

metrischen Verfahren. Änderungen wird der vorgelegte Entwurf

sicherlich auch erfahren bei: Betriebsvereinbarungen, der daten-

schutzrechtlichen Einwilligung, der Zulässigkeit der Datenerhe-

bung und -verarbeitung zum Zweck der Leistungskontrolle sowie

der Korruptionsbekämpfung.

„Das Gesetz soll Unternehmen auch in die Lage versetzen, sich

zu schützen. Nur ein geringer Teil der in Unternehmen erhobe-

nen Mitarbeiterdaten dient der Bekämpfung von Korruption, Ge-

heimnisverrat und anderer Straftaten. Doch gerade auch dieser

Bereich darf nicht vernachlässigt werden“, so Michael Frieser.
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